
der Kosten mit sich bringt, und zwar vor allem aufgrund folgen-
der Faktoren:

- Fahrtkosten zu Lasten des Bundes;

- in Anknüpfung an Punkt 1, die erforderliche Wahl und Schulung
neuer Kommissionsmitglieder.

3. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die Verlegung einer Abtei-
lung des BIGA, die dem Volkswirtschaftsdepartement unter-
steht, in Räumlichkeiten, die zum EMD gehören, mit Geist und
Wortlaut des Zivildienstgesetzes vereinbar ist?

Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass es psycholo-
gisch, rechtlich und politisch nicht vertretbar ist und Geist und
Wortlaut des Zivildienstgesetzes widerspricht, dass Personen,
die aufgrund eines Gewissensentscheides gegen den Militär-
dienst ein Gesuch um Zulassung zum zivilen Ersatzdienst ge-
stellt haben, im Personalrestaurant einer Munitionsfabrik ange-
hört werden? Dasselbe gilt für die Mitglieder der Zulassungs-
kommission.

4. Ist die Verlegung der Abteilung Zivildienst in ein Personalre-
staurant der Schweizerischen Munitionsunternehmung als ein
Versuch des Bundesrates zu verstehen, einige militärische Infra-
strukturen zu "retten", indem er mit dem Bedarfsargument ope-
riert? (vgl. Geschäftsbericht 1996: Bauten des EMD)

Mitunterzeichnende: Aguet, Bäumlin, Berberat, Burgener, de
Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross Jost, Hubacher,
Hubmann, Jutzet, Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier,
Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy, Strahm, Vollmer,
Weber Agnes (21)

03.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3326 n Mo. Schlüer. Schaffung einer ständigen PfP-Dele-
gation (19.06.1997)

Das Büro des Nationalrates wird eingeladen, gestützt auf Art. 13,
Abs. 2, Bst. b des Geschäftsreglementes eine ständige PfP-De-
legation ins Leben zu rufen.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Blaser, Blocher,
Bortoluzzi, Brunner Toni, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn,
Frey Walter, Giezendanner, Hasler Ernst, Kunz, Maurer,
Mühlemann, Rychen, Schmied Walter, Speck, Steffen, Vetterli 
(19)

21.08.1997 Das Büro beantragt, die Motion abzulehnen

97.3327 n Mo. Gusset. Rassismusartikel. Revision 
(19.06.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 261bis StGB (Rassismus-
artikel) mit dem Ziel zu revidieren, die Rechtsunsicherheiten bei
der Auslegung und Anwendung des Gesetzesartikels zu beseiti-
gen und damit die freie Meinungsäusserung im Themenbereich
von Ordnung und Sicherheit in der Schweiz zuverlässig sicher-
zustellen. Entsprechende Präzisierungen sind beispielsweise
bei Begriffen wie "Propagandaaktionen" und deren Förderung,
bei der Definition von "Tätlichkeiten" und "anderen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit", sowie insbesondere im letzten Ab-
schnitt, die klar definierte böswillige Absicht einzubringen.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander, Bezzola,
Binder, Blocher, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni,
Bührer, Dettling, Dreher, Engelberger, Fehr Lisbeth, Fehr Hans,
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey
Walter, Fritschi, Giezendanner, Hasler Ernst, Hess Otto, Keller,
Kofmel, Kunz, Maspoli, Moser, Mühlemann, Müller Erich, Oehrli,
Randegger, Sandoz Suzette, Schenk, Scherrer Jürg, Schlüer,
Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck,
Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Steiner, Stucky, Tschuppert,
Vetterli, Weigelt, Weyeneth, Wittenwiler, Wyss (52)

17.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3328 n Ip. Ruffy. Shoa. Errichtung einer "Gedenkstätte" 
(19.06.1997)

Ich frage den Bundesrat, ob er im Rahmen der Bemühungen zur
Aufarbeitung unserer jüngsten Geschichte, namentlich der Zeit
des Zweiten Weltkriegs, und zum Gedenken an die Tragödie der
Shoa bereit ist, die Schaffung eines "Orts der Erinnerung" an den
Holocaust und an andere Völkermorde zu prüfen.

Das Medium des Films wäre - von seiner Geschichte und von
den Werken her, die es hervorgebracht hat, aber auch von sei-
ner Verwendung zu Propagandazwecken oder zur offiziellen
Darstellung der Ereignisse in Form von Wochenschauen - be-
sonders geeignet, die Erinnerung an all das, was zur Shoa und
zu anderen Völkermorden geführt hat, wachzuhalten.

Durch die Schaffung einer historischen Kinemathek, die durch
eine Photothek, eine Bibliothek und eine Videothek zu ergänzen
wäre, könnten während des ganzen Jahres Filme und andere
Darbietungen vorgeführt werden, die zwar existieren, in den Pro-
grammen der kommerziell geführten Kinos aber nur kurz auftau-
chen und dann wieder verschwinden. Eine solche "Gedenk-
stätte" müsste für alle offen sein, vor allem aber für Schülerinnen
und Schüler.

Mitunterzeichnende: Aguet, Berberat, Borel, Burgener,
Carobbio, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross
Andreas, Gross Jost, Hubacher, Hubmann, Jutzet, Leemann,
Marti Werner, Maury Pasquier, Ostermann, Rechsteiner Paul,
Rennwald, Roth-Bernasconi, Strahm, Weber Agnes (23)

10.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3329 n Ip. Ruffy. Exportrisikogarantie (ERG). Handel mit 
dem Iran (19.06.1997)

Kann uns der Bundesrat sagen, welche Rolle die ERG im Han-
del mit dem Iran spielt?

Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, es wäre an der Zeit,
sich von einem Regime, das terroristische Methoden anwendet,
zu distanzieren?

Mitunterzeichnende: Aguet, Bäumlin, Berberat, Borel, Burgener,
Carobbio, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross
Andreas, Gross Jost, Hubacher, Hubmann, Jutzet, Leemann,
Marti Werner, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rennwald,
Strahm, Vollmer, Weber Agnes (23)

10.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3331 n Mo. Gross Jost. Zulassungsbeschränkungen für 
Leistungserbringer (19.06.1997)

Wenn das Wachstum der Gesundheitskosten über dem Wachs-
tum der allgemeinen Lohn- und Preisentwicklung liegt, kann der
Bundesrat für eine befristete Zeit die Zulassung von Leistungs-
erbringern zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Kranken-
pflegegrundversicherung von weiteren Bedingungen abhängig
machen. Die befristete Zeit beträgt mindestens 10 Jahre.

Er kann die Zulassung im ärztlichen Bereich von einem Bedürf-
nisnachweis abhängig machen. Zu diesem Zweck nimmt er Ver-
gleiche nach anerkannten Kenndaten (Aerztedichte, Spitalbet-
tendichte, usw.) unter den Kantonen und mit dem Ausland vor.
Der Bundesrat wird beauftragt, eine entsprechende Medizinsta-
tistik aufzubauen.

Die betroffenen Kantone und Verbände der Leistungserbringer
und Versicherer sind vor allfälligen Beschlüssen über Zulas-
sungsbeschränkungen anzuhören.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat, Borel,
Burgener, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fässler, Grobet, Gysin
Remo, Hafner Ursula, Hämmerle, Hubacher, Hubmann, Jans,
Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber, Leemann,


